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Erwägungen

E. 1
Mit der Beschwerde kann eine Rechtsverletzung nach Art. 95 und 96 BGG geltend gemacht
werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG
). Dabei prüft es, unter Berücksichtigung der allgemeinen Begründungspflicht der
Beschwerde ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ), an sich nur die geltend gemachten Rügen, sofern
die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind ( BGE 135 II 384 E. 2.2.1 S.
389). Die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht
prüft es nur insoweit, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet
worden ist ( Art. 106 Abs. 2 BGG ). Im Beschwerdeverfahren um die Zusprechung oder
Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder der Unfallversicherung ist das
Bundesgericht nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts
gebunden ( Art. 97 Abs. 2 und Art. 105 Abs. 3 BGG ).

E. 2
Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf eine
Invalidenrente der Unfallversicherung ( Art. 18 Abs. 1 UVG in Verbindung mit Art. 7 und
Art. 8 ATSG ) und über die Ermittlung des Invaliditätsgrades mittels
Einkommensvergleichsmethode ( Art. 16 ATSG ), namentlich unter Verwendung der
Dokumentation von Arbeitsplätzen (DAP; BGE 129 V 472 E. 4.2 S. 475 ff.), zutreffend
dargelegt. Gleiches gilt für die Grundsätze zum Beweiswert von Arztberichten ( BGE 134
V 231 E. 5.1 S. 232 mit Hinweis) und zu den Voraussetzungen, unter welchen auf die
Vornahme weiterer Abklärungen verzichtet werden kann, ohne den Anspruch auf
rechtliches Gehör zu verletzen (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 136 I 229 E. 5.3 S. 236
; 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94). Darauf wird verwiesen.

E. 3
Die Vorinstanz stellte für die Einschätzung der Restarbeitsfähigkeit auf das von Dr. med.
M.________ am 16. Dezember 2011 näher umschriebene Zumutbarkeitsprofil ab. Danach
soll der Beschwerdeführer für leichte und mittelschwere Tätigkeiten einsatzfähig sein,
wobei er mit seiner rechten Hand unfallbedingt nur noch eher gröbere Tätigkeiten
verrichten könne oder feine zwischen Daumen und Zeigefinger, wobei der Kraftaufwand
nicht 10 kg überschreiten dürfe. Dies wird vom Beschwerdeführer beanstandet. Er kritisiert
das Zumutbarkeitsprofil als nicht schlüssig, nicht nachvollziehbar und unsachlich
begründet; die rechte Hand sei lediglich noch als Zudienhand einsetzbar.



E. 3.1
Soweit er dabei die Auffassung vertritt, die Einschätzung von Dr. med. M.________ würde
mit den Berichten der Dres. med. F.________ und K.________ in einem offenen
Widerspruch stehen, kann auf die diesbezügliche Erwägung 3.2.2 im angefochtenen
Entscheid verwiesen werden, welcher nichts beizufügen ist, zumal der Beschwerdeführer
letztinstanzlich keine neuen Argumente vorbringt.

E. 3.2
Das kantonale Gericht begründete in den Erwägungen 3.3 f. weiter, weshalb die von Dr.
med. M.________ getätigte Umschreibung der verbliebenen Einsatzmöglichkeiten der
dominanten rechten Hand insgesamt überzeuge. Sie beruhe auf der Grundlage einer
umfassenden Anamnese und eigener Untersuchung und berücksichtige die Einschätzungen
des operierenden Arztes sowie des SUVA-Kreisarztes Dr. med. A.________. Insgesamt
seien die Schlussfolgerungen von Dr. med. M.________ nachvollziehbar und begründet.
Wegen weitgehend identischer Einschätzung der Unfallfolgen durch die drei genannten
Ärzte und fehlender anderweitiger Anhaltspunkte versprach sich das Gericht von weiteren
Abklärungen keine neuen entscheidwesentlichen Erkenntnisse, weshalb es darauf
verzichtete. Dem ist beizupflichten. Allein der Umstand, dass der Beschwerdeführer seine
rechte Hand nicht im von Dr. med. M.________ umschriebenen Umfang für einsatzfähig
hält und dies den Ärzten auch so mitgeteilt hat, stellt deren Einschätzung nicht in Frage: So
nahm etwa Dr. med. F.________ in seinem Bericht vom 6. September 2010 die
Ausführungen des Beschwerdeführers zur aus seiner Sicht verbliebenen Einsatzfähigkeit
der rechten Hand zwar erstmals anamnestisch auf, sah indessen keine Gründe für die
geschilderte massive Schmerzzunahme, zumal die Trophik der Hand unauffällig sei. Die
vom Beschwerdeführer behauptete Klumphand mit fehlender Greifmöglichkeit ist von
ärztlicher Seite nicht bestätigt worden. Dass der vollständige Faustschluss nicht nur mit den
beim Unfall unmittelbar verletzten Ring- und Mittelfingern, sondern auch den übrigen
beiden Langfingern nicht mehr möglich ist, hatten übrigens sämtliche Ärzte erkannt.
Weshalb indessen dadurch die Einsatzmöglichkeit von Daumen und Zeigefinger für feinere
Tätigkeiten in einer Weise beeinträchtigt sein soll, die lediglich noch ein "unkontrolliertes,
zartes Halten eines Gegenstandes" zulassen soll, wie vom Beschwerdeführer geltend
gemacht, ist nicht einsichtig. Zusammengefasst findet die Behauptung, die dominante Hand
sei unfallbedingt lediglich noch als Zudienhand für leichte Arbeiten einsetzbar, in den
Akten keine Stütze, worauf bereits die Vorinstanz zutreffend verwiesen hat.

E. 3.3
Insgesamt überzeugen die schlüssigen vorinstanzlichen Erwägungen zur
Restarbeitsfähigkeit. Es ist darauf abzustellen.

E. 4
Beim Einkommensvergleich prüfte die Vorinstanz, ob die von der SUVA bei der
Ermittlung des mutmasslichen Verdiensts als Invalider (Invalideneinkommen)
herangezogenen DAP-Löhne den in BGE 129 V 472 E. 4 S. 474 ff. näher definierten
Vorgaben genügen, damit vom Durchschnittslohn in der Höhe von Fr. 58'300.-
ausgegangen werden kann, und bejahte dies mit zutreffender Begründung. Darauf kann
verwiesen werden, zumal der Beschwerdeführer in seiner Kritik in erster Linie von einer
anderen Restarbeitsfähigkeit ausgeht als ausgewiesen ist. Auch hatte die SUVA die
Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Frage kommenden Arbeitsplätze



entgegen den beschwerdeführerischen Vorbringen näher beziffert, worauf das kantonale
Gericht ebenfalls verwiesen hat. Wird sodann das Invalideneinkommen gestützt auf
DAP-Profile bestimmt, erweisen sich Abzüge, wie vom Beschwerdeführer in Anlehnung an
die Rechtsprechung zu den auf der Basis von Tabellenlöhnen bestimmten hypothetischen
Verdiensten gefordert (dazu: BGE 126 V 77 ff. E. 4 und 5; 124 V 321 E. 3b), als
grundsätzlich nicht sachgerecht ( BGE 129 V 472 E. 4.2.3 S. 481).

E. 5
Wird der Invalidenverdienst von Fr. 58'300.- dem nicht näher beanstandeten hypothetischen
Einkommen ohne Invalidität (Valideneinkommen) von Fr. 66'924.- gegenübergestellt,
ergibt sich ein Invaliditätsgrad von 13 %. Die Beschwerde ist damit abzuweisen.

E. 6
Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem unterliegenden Beschwerdeführer
aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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